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3. Akteure 

BMZ 
Seit der politischen Wende von 1998 kommt die Bundesregierung den Forderungen nach ei-

ner gezielten Politik der Konfliktprävention und der Lösung bestehender Krisen vor allem in 

den EL offensiver nach. Die neuen friedenspolitischen Grundsätze des BMZ sehen eine ge-

meinsame Außen- und Sicherheitspolitik mit dem AA und dem BMVg vor. Der Entwick-

lungspolitik wird dabei eine wichtigere Rolle als in der Ära unter C.-D. Spranger zugewiesen. 

Jetzt gelten die Politikfelder Sicherheit und Entwicklung als eng miteinander verknüpft. Auch 

nicht-militärische Risikofaktoren werden im Sicherheitskonzept der neuen Regierung beach-

tet, um zu einem umfassenderen Verständnis von Konfliktursachen und Krisenverläufen zu 

gelangen. Außerdem versucht die Entwicklungspolitik die politischen Dimensionen des Si-

cherheitsfaktors in ihr Konzept einer effizienten EZ zu integrieren, um zu vermeiden, dass 

durch militärisch ausgetragene Konflikte, hohe Rüstungsaufwendungen und mangelnde 

rechtsstaatliche Strukturen die nachhaltige Entwicklungs- und Demokratisierungsarbeit von 

Jahrzehnten wieder vernichtet wird. 

Die Verhinderung und Beendigung gewaltsamer Konflikte wird dabei als „zentrales Ziel der 

Politik der Bundesregierung“ benannt.1 Entwicklungspolitik wird in diesem Sinne also vor-

rangig auch als Sicherheitspolitik erkannt. „Ein solcher Sicherheitsbegriff umfasst deshalb 

soziale und ökonomische Sicherheit ebenso wie die Sicherheit der natürlichen Lebensgrund-

lagen. Sicherheit kann heute nicht mehr vorwiegend als ‚militärische‘ Sicherheit verstanden 

werden. Eine erweiterte Sicherheitspolitik umfasst heute auch eine als globale Strukturpolitik 

verstandene Entwicklungspolitik, die sich mit den wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen 

und politischen Verhältnissen in anderen Weltregionen befasst.“2  

Gemäß der Programatik des UNDP soll sich die Entwicklungspolitik an einem Konzept der 

„menschlichen Sicherheit“ anstelle von militärischen Sicherheitsparadigmen orientieren. Als 

Indikatoren für mangelnde „menschliche Sicherheit“ werden dazu die Gefährdung der Ernäh-

rungssicherheit, Menschenrechtsverletzungen, ethnisch und religiös motivierte Konflikte, 

wirtschaftliche und soziale Ungleichheit sowie Militärausgaben angenommen. 

Zwei Kernbereiche kennzeichnen das friedens- und entwicklungspolitische Konzept der Bun-

desregierung: der Abbau struktureller Ursachen gewalttätiger Konflikte und der Aufbau von 

Mechanismen zur gewaltfreien Konfliktbearbeitung. 

                                                
1 BMZ Entwurf für ein Rahmenkonzept „Ziviler Friedensdienst“, Bonn 10.5.1999 
2 Wieczorek-Zeul, Heidemarie: „Sicherheitspolitische Bezüge der Entwicklungspolitik“, Rede der Bundesminis-
terin zur Absschlussveranstaltung des Kernseminars der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Bonn 28.5.1999 
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Als bedeutendste Krisenursachen gelten wirtschaftliche und soziale Disparitäten zwischen den 

Industrie- und den Entwicklungsländern. Der Armutsbekämpfung, der Förderung von wirt-

schaftlichem Wachstum, der Sicherung von Arbeitsplätzen und der Schaffung von internatio-

nalen Rahmenbedingungen für eine sozialverträgliche Wirtschaftsentwicklung wird daher 

ebenso viel sicherheitspolitische Relevanz beigemessen wie weitreichenden Entschuldungs-

initiativen und einer ungehinderten Teilnahme an Globalisierungsprozessen. Gerade aus der 

Mitverantwortung der Industrienationen für das Weltwirtschaftssystem und seine schwäche-

ren Teilhaber leitet das BMZ seinen Auftrag zu einer ressortübergreifenden stringenten und 

komplexen Sicherheits- und Friedenspolitik ab, die keinen Bereich der internationalen Bezie-

hungen ausklammern darf. „Kohärenz ist ein Leitbegriff, den Entwicklungspolitik und Si-

cherheitspolitik gemeinsam tragen.“3 

Zur Förderung gesellschaftlicher Mechanismen zur gewaltfreien Konfliktlösung zählen für 

das BMZ alle Maßnahmen, die die Beteiligung der Bevölkerung am politischen Prozess ver-

bessern. Demokratisierung, Dezentralisierung, Selbstverwaltung und Subsidiarität gelten als 

die wichtigsten Instrumente für einen friedlichen Interessenausgleich. Aus einem partizi-

pativen System heraus kann sich eine intakte Zivilgesellschaft entwickeln, die eine Grundvor-

aussetzung für eine gewaltfreie Konfliktkultur bildet. Unabdingbare Voraussetzungen hierfür 

bilden eine unabhängige Justiz, eine rechtsstaatlich funktionierende Verwaltung und die 

rechtsstaatliche Kontrolle der Sicherheitsorgane. Das BMZ misst Programmen zur Demobili-

sierung und strukturellen Reform von Armeen eine wichtige Bedeutung bei der Vermeidung 

von bewaffneten Konflikten bei. 

Weiterhin gilt die Regionalintegration von konfliktträchtigen Staaten und Regionen in multi-

laterale Organisationen und Abkommen als ein weiterer Garant für eine friedenssichernde 

Entwicklung. Die Mitglieder von Regionalorganisationen wie EU, OAU, IGADD oder E-

COWAS sind statistisch sehr viel seltener an bewaffneten Konflikten beteiligt als nicht-

organisierte Staaten. Das BMZ-Konzept zur internationalen Konfliktvermeidung unterstützt 

daher die Integration von Krisenstaaten in regionale Bündnisse. 

Als Instrument der internationalen Friedenssicherung sehen die Regierungsverhandlungen 

1998 die Gründung eines ZFD vor, der durch die anerkannten Entwicklungsdienste sowie 

durch NRO implementiert werden soll. Die rot-grüne Regierungskoalition hat schon in den 

Regierungsverhandlungen im Oktober 1998 festgelegt, dass der internationalen EZ ein stärke-

res Gewicht als in der Ära Kohl zukommen solle. Die Diskussion um eine Abschaffung des 

BMZ zugunsten einer Aufwertung von AA und BMVg wurde (vorerst) beendet, und das 

                                                
3 ebda 
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BMZ musste als einziges Ministerium keine Mittelkürzung im Rahmen des Haushaltsaus-

gleichs 1998 hinnehmen.  

„Um dem international vereinbarten 0,7% Ziel näher zu kommen, wird die Koalition 
den Abwärtstrend des Entwicklungshaushaltes umkehren und vor allem die Verpflich-
tungsermächtigungen kontinuierlich maßvoll erhöhen.“ 4 
 

Die Verhinderung und Beendigung gewaltsamer Konflikte wurde als zentrales Ziel der Bun-

desregierung postuliert. Um diese verstärkte krisenpräventive und konfliktregulierende Auf-

gabenstellung zu bewältigen, greift das BMZ nun auf Konzepte zurück, die in der öffentlichen 

Diskussion vor allem der NRO und Friedensinitiativen schon seit Ende der 80er Jahre entwi-

ckelt wurden. Diese fordern die Entsendung von entsprechend qualifizierten Fachkräften in 

die Krisengebiete der EL, um zum einen aktiv an der Beendigung gewaltsamer Konflikte 

mitzuwirken, zum anderen aber auch die friedensfördernde Umgestaltung der traditionellen 

EZ-Strukturen voranzutreiben. Das BMZ hat die Grundidee der Krisenprävention durch lokal 

eingesetzte ExpertInnen aufgegriffen und ein Konzept entwickelt, das eine Zusammenarbeit 

staatlicher und nichtstaatlicher Träger des ZFD vorsieht. 

 

Implementierung 
Das Rahmenkonzept des BMZ zur Einrichtung eines ZFD sieht vor, dass mit ihm eine „non-

violent task force“5 gegründet werden sollte, die parallel zu den militärischen Strukturen der 

Bundesrepublik in Krisenregionen aktiv werden solle. Unter Verantwortung des BMZ wurde 

die Aufgaben der Implementierung den sechs anerkannten Entwicklungsdiensten sowie eini-

gen NRO übertragen: Der DED stellt die organisatorische und administrative Struktur für eine 

Zusammenarbeit mit AGEH, Eirene, DÜ / EED, Weltfriedensdienst und CFI, dem FZFD so-

wie der AGDF. Die beteiligten Träger stimmen sich im Rahmen eines „Konsortium Ziviler 

Friedensdienst“ unter Vorsitz des BMZ regelmäßig ab. Der DED übernimmt in Sekretariats-

funktion die Weiterleitung der bereitgestellten Mittel an die beteiligten Organisationen, da er 

dem BMZ „aufgrund seiner verwaltungsmäßigen Erfahrung als langjähriger und bewährter 

Personaldienst hierfür in besonderer Weise geeignet“ erscheint.6 

Für die Qualifizierung von Personal bestimmte das BMZ den DED, das FZFD und die AGDF 

als Träger in gemeinsamer Verantwortung für eine einheitliche Aus- und Fortbildung der zu 

entsendenden Fachkräfte. Als Grundlage für die Qualifizierungsmaßnahmen gilt das vom 

                                                
4 Koalitionsvertrag der Bundesregierung vom 20.10.1998, Kap. XI/11 Entwicklungspolitik, in: 
www.bundesregierung.de/ordner/dokument/Schwerpunkte/Koalitionsvertrag 
5 Ebert, Theodor: Opponieren und Regieren mit gewaltfreien Mitteln, Münster 2001, S. 2 
6 BMZ: Entwurf für ein Rahmenkonzept „Ziviler Friedensdienst“, Bonn 10.5.1999 
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Land Nordrhein-Westfalen geförderte Modellvorhaben zur Ausbildung in ziviler Konfliktbe-

arbeitung, das zukünftig aus den für den ZFD zur Verfügung stehenden Mitteln mitfinanziert 

werden soll. Die Vorbereitung und Entsendung der Fachkräfte verbleibt jedoch vollständig im 

Aufgabenbereich der anerkannten Entwicklungsdienste. 

Für den Aufbau des ZFD wurde ein schrittweises Vorgehen geplant, das mit der Ersten Phase 

bis Ende 1999 seinen Anfang nahm und in der ersten Projektphase bis Ende 2002 läuft. Bis 

dahin stehen die Qualifizierung, der Aufbau eines organisatorischen und strukturellen Rah-

mens sowie die Evaluierung bestehender Erfahrungen auf dem Plan. 

Danach galt es, neben der Entsendung der ersten Fachkräfte einen „Personal-Pool“ von Ex-

pertInnen zu organisieren, auf den die Bundesregierung auch zur Unterstützung multilateraler 

Missionen der OSZE und der VN zurückgreifen kann. Eine erste Evaluierungsphase der Pro-

jekte ist für 2002 vorgesehen. 

Rechtliche Grundlage für die Entsendung von Fachkräften des ZFD durch die anerkannten 

Entwicklungsdienste sind Rahmenabkommen oder Notenwechsel, die die jeweiligen Regie-

rungen mit der Bundesregierung vereinbaren. Fachkräfte, die durch die nichtstaatlichen Ent-

wicklungsdienste entsandt werden, arbeiten entsprechend der mit den jeweiligen Partnerorga-

nisationen getroffenen Vereinbarungen. Die Fürsorgepflicht des BMZ erstreckt sich auf alle 

Entsendungen im Zusammenhang mit dem ZFD, wofür noch eigene Grundsätze zu entwi-

ckeln sind, die der besonderen Situation in Krisengebieten, die auch eine Gefährdung von 

Leben und Gesundheit des Personals nicht ausschließt, Rechnung trägt. 

 

Bei allem Engagement des BMZ im ZFD darf die Ernsthaftigkeit, mit der die neue Bundesre-

gierung an einer Konfliktvermeidung mit zivilen Mitteln arbeiten will, in Frage gestellt wer-

den, wenn man beobachtet, dass für den ZFD im BMZ-Haushalt 1999 rund 6 Mio. und für 

2000 weitere 17,5 Mio und für 2001 35 Mio. DM bereitgestellt wurden, gleichzeitig Verteidi-

gungsminister Scharping aber die Aufstockung der Mittel für die Bundeswehr um 20 Milliar-

den DM einforderte. Damit wird der Akzent bei der Friedenserhaltung eindeutig nicht auf die 

langfristige Vermeidung von Konflikten durch Entwicklungsarbeit gesetzt, sondern auf den 

medienwirksamen Einsatz bewaffneter Eingreiftruppen im Rahmen der UNO, NATO, OSZE, 

OAU oder anderen internationalen Organisationen. „Das heisst, das Politikziel der Krisenprä-

vention aufgeben und es ersetzen durch bewaffnete Friedenserzwingung.“7 

 

                                                
7 Thiel, Reinhold E.: Eine Politik ohne Prioritäten?, in: E+Z 9/1999 
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Aus der Runde der Entwicklungs- und FriedenstheoretikerInnen kam postwendend Kritik an 

der Konzeption des BMZ „Der Anspruch ist falsch; der Name ist falsch; die Sache ist falsch“ 

ließ am prägnantesten Wolf-Dieter Narr verlauten.8  

Es wurde stark bemängelt, dass die Grundidee, die die pazifistische Friedensbewegung der 

80er und 90er Jahre zur Konzeption des ZFD motiviert habe, nun im Implementierungsplan  

völlig verloren gegangen sei. Statt militärische Interventionsmittel mittelfristig teilweise oder 

gar völlig durch zivile Formen der Konfliktbearbeitung zu ersetzen, sei der ZFD allenfalls ein 

Alibi-Projekt, das aber durch seine mangelnden Mittel und durch die unveränderte Wehr-

dienst-Regelung der Bundeswehr keine strukturverändernde Kraft aufweise. Thoedor Ebert 

warnte vor Tendenzen  

„den Zivilen Friedensdienst durch die Vokabel „Ergänzung“ für die Legitimierung der 
Bundeswehr“ benutzen zu lassen.“ Es gelte, „den Versuch (zu) machen, den Zivilen 
Friedensdienst so zu etablieren, dass er den bewaffneten Organen zur Konkurrenz 
werden und sie mehr und mehr bei der Konfliktbearbeitung ablösen kann.“9 
 

Auswärtiges Amt 
Das AA ist vom ZFD in seinem Ressort an sich nicht betroffen. Der ZFD wurde als reines 

Aufgabengebiet des BMZ angesiedelt, da alle Projekte durch die anerkannten Entwicklungs-

dienste abgewickelt werden und die Maßnahmen eine komplementäre Ergänzung der her-

kömmlichen EZ bieten sollen.  

Da jedoch in der Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung ausdrücklich das Ziel formu-

liert wurde, übergreifende Instrumente der Krisenprävention und zivilen Konfliktbearbeitung 

zu schaffen, sieht auch die Leitung des AA sich in der Pflicht, mit dem BMZ in dieser Frage 

zu kooperieren. Im Sinne einer neuen Kohärenz in der Außen-, Sicherheits- und Entwick-

lungspolitik plant die Bundesregierung einen neuen Zuschnitt der Aufgaben der einzelnen 

Ministerien:  

„Die neue Bundesregierung setzt sich für den Aufbau einer Infrastruktur zur Krisen-
prävention und zivilen Konfliktbearbeitung ein.“10 „Die neue Bundesregierung wird 
die Entwicklungspolitik (...) reformieren, weiterentwickeln und effizienter gestalten 
und die entwicklungspolitische Kohärenz mit anderen Ressorts sicherstellen. Die der-
zeitige Zersplitterung entwicklungspolitischer Aufgaben der alten Bundesregierung in 
unterschiedliche Ressorts wird aufgehoben und im (...) BMZ konzentriert.“11 

 
Im AA führen solche Formulierungen zu Sorgen über den Verlust eigener Zuständigkeitsbe-

reiche und Kompetenzen, und statt dessen wird dort ein Modell der kooperativen Politik der 

                                                
8 Narr, Wolf-Dieter: „Ziviler“ Friedensdienst – „militärischer“ Friedensdienst. Konkurrierende oder sich aus-
schließende Gegensätze? In: Wissenschaft und Frieden 3/1997, S. 47 
9 Ebert, Theodor 2001, a.a.O., S. 299 
10 Koalitionsvertrag der Bundesregierung vom 20.10.1998, Kap. XI/5 OSZE 
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Krisenprävention und Konfliktbewältigung angestrebt, ohne eigene Ressorts aufzugeben. Der 

Staatsminister spricht sogar von „Konfliktlösung als Querschnittaufgabe“ aller relevanten 

Ministerien.12 Im Schulterschluss mit dem BMZ und dem BMVg möchte das AA eine Ge-

samtstrategie für außen-, entwicklungs- und sicherheitspolitische Instrumente der Konfliktbe-

arbeitung und Krisenprävention entwickeln, in der alle Ressorts bei Bedarf zusammenarbei-

ten. D.h., das AA erkennt den Bedarf eines ganzheitlichen Ansatzes und von Querschnitts-

denken im Umgang mit Konflikten in den Krisengebieten, möchte aber sicherstellen, dass 

keine seiner Ressorthoheiten an das BMZ abgetreten werden müssen. 

Ein umfassender Ansatz zur Krisenprävention und Konfliktbearbeitung setzt voraus, dass für 

alle Phasen der Konfliktentstehung und Eskalation sowie der Nachsorge adäquate Instrumente 

zur Verfügung stehen, die im Bedarfsfall konzertiert eingesetzt werden können, ohne dass es 

zwischen den einzelnen Ressorts zu Abstimmungsproblemen oder Streit um die Zuständigkeit 

kommt. Im Falle des „grünen AA“ und des SPD-geführten BMZ und BMVg ist dieses Ko-

operation jedoch nicht immer so reibungsfrei vonstatten gegangen. Bisher gab es immer wie-

der Spannungen, vor allem bei Fragen der Besetzung von Positionen in Führungsgremien oder 

bei der Abgrenzung von Zuständigkeiten und Budgetausstattungen. 

Das AA sieht seine Aufgabe vor allem in der Bereitstellung von ExpertInnen für Einsätze im 

akuten Krisenfall in der Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen. Um die zivile 

Interventionsfähigkeit in Deutschland zu erhöhen, wird der Aufbau eines ExpertInnenpools 

forciert, aus dem Fachkräfte für UN- oder OSZE-Missionen ebenso rekrutiert werden sollen 

wie MitarbeiterInnen für den ZFD. Das AA möchte schwerpunktmäßig, parallel zu der Ent-

sendung von ZFD-Kräften durch das BMZ und NRO, vor allem zivile Einsätze im Rahmen 

von UN- und OSZE- Maßnahmen in Krisenregionen fördern. Außerdem sollen die klassi-

schen Mittel der Diplomatie, die Verhandlung mit den Partnerländern sowie die Vermittlung 

im Konfliktfall intensiviert und weiter professionalisiert werden. Ein militärisches Engage-

ment als Ultima Ratio wird jedoch als eine ebenso vertretbare Option im Falle eines eskalier-

ten, gewalttätigen Konfliktes in Kauf genommen.  

Neben der direkten Intervention wird ein zweiter Schwerpunkt im Ausbau und in der Vernet-

zung der Kapazitäten von Frühwarnsystemen für entstehende Krisen definiert. Wissenschaft-

liche Forschungszentren werden gefördert und die Mechanismen der Informationsbeschaffung 

und –verarbeitung, bisher die Domäne der Botschaften, sollen optimiert werden.  

 

                                                                                                                                                   
11 ebda., Kap. XI/11 Entwicklungspolitik 
12 Volmer, Ludger: für einen integrativen Ansatz, in: EZ 4 / 1999, S. 100 - 102 
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Die anerkannten Entwicklungsdienste 
GTZ 

Die GTZ hat kein eigenes ZFD-Programm entwickelt. Sie arbeitet jedoch schon seit Jahren 

intensiv auf den Gebieten derKatastrophenvorsorge, Krisenprävention, Nothilfe und Nachsor-

ge in Post-Konflikt-Situationen. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf dem Ansatz, reine Nothilfe-

Projekte so begrenzt wie möglich einzusetzen, und statt dessen so früh wie möglich eine Pha-

se der „entwicklungsorientierten Nothilfe“ (EON) einzuleiten. Das erleichtert eine nachhaltige 

Katastrophenbewältigung und reduziert die unnötige Schaffung von Abhängigkeitssyndro-

men. 13  

Als wichtiges Aufgabengebiet im Bereich Krisenprävention definiert die GTZ die Risikoein-

schätzungen für potentielle Krisengebiete. Dabei analysiert sie allerdings vor allem ökonomi-

sche und ökologische Konfliktursachen, neben denen die politischen Indikatoren bislang in 

der Praxis weniger häufig beachtet wurden. Für die Partnerländer oder im Auftrag internatio-

naler Organisationen oder Bündnisse will die GTZ jedoch in Zukunft öfter politische Länder-

szenarien entwickeln, um vor sich abzeichnenden Konflikteskalationen früh warnen zu kön-

nen. Sollten diese Frühwarnsysteme in den Partnerländern ein erhöhtes Krisenpotential nach-

weisen, ist als zweite Handlungsphase die Stärkung lokaler Katastrophenschutzmechanismen 

vorgesehen. Katastrophenschutzpläne werden erarbeitet, die Managementkapazitäten der Ver-

antwortlichen vor Ort trainiert. Die Notversorgung der von Erdbeben, Flutkatastrophen, Bür-

gerkriegen oder Flüchtlingsbewegungen Betroffenen kann damit durch vorausschauende Pla-

nung deutlich verbessert werden. 

Damit deckt die GTZ also ein sehr umfassendes Spektrum von Einsatzbereichen zwischen 

politischen Krisen und Naturkatastrophen ab. Für die Entwicklung von Instrumenten zur Kri-

senprävention im Rahmen der EZ wie im ZFD kann sie nur partiell dort Anregungen bieten, 

wo sie ihre Arbeit nicht allein im Bereich der Not- und Soforthilfe ansiedelt, sondern auch 

politische Krisenindikatoren in ihre Frühwarnsysteme integriert. 

Im Post-Konflikt-Fall werden von der GTZ Maßnahmen angeboten, die die Selbsthilfekapazi-

täten in Flüchtlingslagern und deren Umfeld erhöhen oder die Reintegration von Flüchtlingen 

in ihren Heimatregionen erleichtern. Daneben will die GTZ Minenwarnung und Entminungs-

programme unterstützen und Demobilisierungsprogramme fördern. 

Wie auch in ihren anderen Projektfeldern arbeitet die GTZ auf diesem Gebiet oft mit nationa-

len und internationalen Organisationen zusammen, bzw. unterstützt diese mit entsandten oder 

einheimischen ExpertInnen. Sehr wichtig ist dabei neben der Kooperation mit örtlichen NRO, 
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aber auch staatlichen Institutionen, die gemeinsame Arbeit mit Organisationen der VN, vor 

allem mit dem UNHCR, UNICEF und dem UNDP. 

 

DED 

Als größter Personalentsender in der deutschen EZ hat der DED ein Profil entwickelt, das ihn 

von anderen Organisationen deutlich abhebt. Dem DED geht es weniger um die Vermittlung 

von Kurzzeitexperten mit Beratungsfunktion auf der Makro- und Meso-Ebene, sondern die 

EntwicklungshelferInnen des DED engagieren sich in langfristig angelegten Projekten auf 

Grassroot-Niveau, die sie durch ihre fachlichen Kompetenzen, kaum aber durch finanzielle 

oder technische Ausstattung bereichern. Aus seiner Tradition der personellen Unterstützung 

bereits bestehender Projekte heraus, sieht der DED sich zur Zusammenarbeit auf dem neuen 

Aktionsfeld der friedenssichernden Maßnahmen besonders geeignet, da er über reichhaltige 

Expertise auf dem Gebiet der personalzentrierten Kooperation verfügt. 

Im Rahmen der öffentlichen Diskussion um die Einrichtung eines ZFD unter Leitung des 

BMZ hat der DED sich unter Betonung seiner langjährigen Erfahrungen in der internationalen 

EZ um eine Führungsfunktion beim Aufbau der administrativen und personellen Strukturen 

nach den Vorgaben des BMZ bemüht. Der Entwurf des BMZ-Rahmenkonzepts „Ziviler Frie-

densdienst“ vom 10.5.1999 sieht für den DED eine Sekretariatsfunktion für die adminstrativ-

technische Abwicklung der Finanzen eines ZFD vor. Ein Programmausschuß unter Leitung 

des BMZ entscheidet dann über die Vergabe der Mittel; er wird paritätisch besetzt durch Ver-

treter von beteiligten Institutionen wie VENRO, DED, AGEH oder dem Forum Ziviler Frie-

densdienst. 

Auf Basis eines eigenständigen Rahmenkonzeptes in Zusammenarbeit mit anderen Personal-

diensten sowie Friedensorganisationen, mit denen der DED im „Konsortium Ziviler Friedens-

dienst“ (KZFD) kooperiert, ist vorgesehen, zielgerichtete Handlungs- und Arbeitsfelder der 

zivilen Konfliktbearbeitung sowie ein entsprechendes Ausbildungs- und Vorbereitungscurri-

culum zu entwickeln.14 

Der DED hat sich entschieden, sein aktives Engagement zunächst auf sechs Länder in Afrika 

und Lateinamerika zu beschränken. In der Pilotphase sollen in diese Partnerländer jeweils 

mehrere EntwicklungshelferInnen entsandt werden, um zum einen die Arbeitsfähigkeit und 

Wirksamkeit in diesem neuen Tätigkeitsfeld zu erhöhen und zum anderen auch die Bedeut-

                                                                                                                                                   
13 Mehler, Andreas / Ribaux, Claude: Krisenprävention und Konfliktbearbeitung in der Technischen Zusammen-
arbeit, Wiesbaden 2000, sowie: www.gtz.de, Thema Nothilfe  
14 DED: Antrag des DED an das BMZ zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Zivilen Friedensdienstes 
vom 26.5.1999 
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samkeit und Medienwirksamkeit zu intensivieren. Vorgesehen für die Pilotphase des ZFD 

sind Guatemala, Peru, Chile, Ruanda, Simbabwe und der Sudan.15 Die Begrenzung auf Ent-

wicklungsländer, in denen der DED schon über umfangreiche Erfahrungen, eine gewachsene 

Außenstruktur und gefestigte Partnerbeziehungen verfügt, soll ein qualifiziertes Programm-

Managment und eine sozio-kulturelle Angepasstheit an die bestehenden Verhältnisse garantie-

ren. Über eine zukünftige Tätigkeit in Krisenregionen Südosteuropas muss erst noch mit der 

Bundesregierung verhandelt werden, sie benötigt außerdem die Zustimmung des DED-

Verwaltungsrates. Als weitere mögliche Einsatzorte gelten ab 2001 auch Tschad, Palästina 

und Kambodscha. Seit Programmbeginn Ende 1999 wurden vom DED insgesamt 13 Fach-

kräfte im ZFD in den Partnerländern eingesetzt.16 

Praktische Erfahrungen im Rahmen friedensfördernder Tätigkeitsfelder liegen dem DED 

durch die Entsendung von drei EntwicklungshelferInnen nach Kadugli in den südlichen Sudan 

vor, die dort im Rahmen des UNDP-Vorhabens „Frieden durch Entwicklung“ seit 1.4.1999 

krisenpräventive und mediative Arbeit leisten. Diese Fachkräfte wurden in der Vorbereitungs-

stätte des DED in Berlin mittels eines eigens konzipierten Curriculums auf ihren Einsatz vor-

bereitet und in Methoden der Konfliktbearbeitung und Mediation weitergebildet. Seither wird 

an einem Vorbereitungsmodell gearbeitet, das den ausreisenden ExpertInnen ein System aus 

Pflicht- und Wahlmodulen anbietet, aus denen dann ca. 12-wöchige Fortbildungskurse vor 

dem Einsatz im Gastland zusammengestellt werden. 

Im weiteren Umfeld der Friedensarbeit wurden zudem langjährige Erfahrungen aus der Ent-

sendung von EntwicklungshelferInnen als RechtsberaterInnen für Menschenrechtsgruppen in 

Lateinamerika oder Förderungsmaßnahmen für PlantagenarbeiterInnen in Kamerun gewon-

nen. Diese Erfahrungen sollen ebenso in die Vorbereitung der folgenden ZFD-KollegInnen 

einfließen. 

 

Das Konsortium Ziviler Friedensdienst (KZFD) 

Im Konsortium Ziviler Friedensdienst (KZFD) haben sich 1998 die anerkannten Entwick-

lungsdienste und das FZFD zusammengeschlossen, um gemeinsam über die Verwendung der 

vom BMZ dem DED zur Verfügung gestellten Mittel für den ZFD zu beraten. 

Mitglieder sind die Arbeitsgemeinschaft der Entwicklungsdienste (AGdD)17, die Aktionsge-

meinschaft für den Frieden (AGDF) und das FZFD. Das bedeutet, dass die Mitglieder der 

                                                
15 ebda. 
16 DED infonet 1/2001, S. 5 
17 mit ihren Mitgliedern DED, DÜ, Eirene, WFD, CFI, AGEH 
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AGdD berechtigt sind, selbst Fachkräfte zu entsenden, während AGDF und FZFD nur indi-

rekt an der Gestaltung des ZFD in den Partnerländern mitwirken können. 

Das Konsortium erarbeitet mit seinen Mitgliedsorganisationen ein Programm zur Verwen-

dung der BMZ-Mittel, die von den anerkannten Entwicklungsdiensten durch die Entsendung 

von EH und die Förderung von lokalen Projekten vergeben werden können. Das Konsortium 

hat es sich außerdem zur Aufgabe gemacht, den Mitgliedern des FZFD, die nicht staatlich 

anerkannte Entsendeorganistationen sind, die Möglichkeit zu eröffnen, ebenfalls aktiv am 

ZFD mitzuwirken. Ihnen sollen vor allem Kooperationsmöglichkeiten bei der Ausbildung und 

Qualifizierung von Fachkräften ermöglicht werden. Außerdem könnten sie Dienstleistungen 

wie Supervision und Informationsvermittlung für bereits entsandte Fachkräfte erbringen und 

somit auch in das „Geschäft ZFD“ eingebunden werden.18 

NRO 
Das Forum Ziviler Friedensdienst (FZFD) 

Im Februar 1995 wurde das FZFD als gemeinnütziger Verein mit dem Ziel der „Fortentwick-

lung und Verwirklichung der Idee eines zivilen Friedensdienstes als staatlich geförderter 

Dienst von ausgebildeten weiblichen und männlichen Fachkräften in pluralistischer Träger-

schaft“19 gegründet. In der Satzung wurde auch gleich die Programatik des Vereines festge-

legt: Das FZFD interpretiert sich als Vereinigung von basisdemokratischen und kirchlichen 

Initiativen mit pazifistischer Grundhaltung, die aufgrund gemeinsamer ethischer Normen Me-

chanismen der gewaltfreien Konfliktbewältigung mit den Mitteln der EZ installieren wollen. 

Mitglieder des FZFD wurden 35 Organisationen, darunter Pax Christi, mehrere protestanti-

sche Friedensinitiativen, „Internationale Ärzte für die Verhütung eines Atomkrieges“ und ca. 

100 Einzelpersonen. Sie forderten gemeinsam die Aufnahme von krisenpräventiven Maß-

nahmen in den Katalog der staatlichen EZ, weiterhin sollte mit staatlichen Mitteln die Entsen-

dung von Friedensfachleuten durch die Mitglieder des FZFD gefördert werden. 

1996 entwickelte das FZFD Module zur Ausbildung für die Fachkräfte des ZFD, die zur 

Grundlage für das Modellprojekt Nordrhein-Westfalens zur Vorbereitung von Friedensfach-

kräften für ihre Aufgaben in den Partnerländern wurde. Damit wurde ein wichtiger Schritt 

getan zur Professionalisierung des ZFD-Konzeptes innerhalb des FZFD. Bislang war die Be-

tonung des freiwilligen Hilfsdienstes auch für jüngere Menschen, evtl. als Ersatz für den 

Wehrdienst auf Kritik gestoßen, da mangelnde berufliche Qualifikation und soziale Kompe-

                                                
18 KZFD: Gemeinsames Konzept für einen ‚Friedensfachdienst in der Entwicklungszusammenarbeit‘, Berlin 
1999 
19 Forum Ziviler Friedensdienst FZFD: Satzung des FZFD e.V., Aachen 1995 
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tenzen der zu entsendenden Fachkräfte den Wert der geplanten Maßnahmen fraglich erschei-

nen ließen. 

Bei der Überantwortung der Gelder für den ZFD an den DED monierte das FZFD, dass damit 

einer quasi-staatlichen Organisation die Verantwortung über ein Instrumentarium übertragen 

wurde, das in jahrelanger Diskussionsarbeit durch NRO erkämpft worden war. Das FZFD 

betonte seine Kompetenzen als flexible, sensible, sachkundige, neutrale und ausbaufähige 

Organisation, die, anders als der DED, die Förderung friedenserhaltender Maßnahmen in ih-

rem Selbstverständnis verankert habe und diese Aufgabe nicht nur als weiteres Element im 

Kanon der herkömmlichen EZ verstehe.20 Man fühlte sich als Begründer des ZFD-Konzepts 

vom BMZ übergangen und durch den DED übervorteilt. Auch die Einbindung des FZFD in 

das KZFD, das Steuerungsgremium zur Verwaltung der ZFD-Gelder beim DED, konnte an 

dieser grundlegenden Irritation nichts ändern, statt dessen forderte Gründungsmitglied und 

ehemaliger DED-Geschäftsführer Willi Erl die angemessene Ausstattung des FZFD mit Bun-

desmitteln. 

 

Kirchliche Organisationen 
Seit Jahrzehnten schon haben christliche Organisationen Arbeit geleistet, die zur Verbreitung 

gewaltfreier Konfliktschlichtung in Krisengebieten beigetragen hat. Im Rahmen der sozial-

pastoralen Aufgaben, die die Kirchen und christlichen Organisationen in den EL wahrneh-

men, gehört schon immer die Unterstützung von Minderheiten und Entrechteten, die Förde-

rung von Versöhnung nach Konflikten und die Vermittlung zwischen Streitparteien auf allen 

gesellschaftlichen Ebenen. Internationale Bedeutung haben vor allem die Initiativen der Men-

noniten, der Quäker und der Church of Brethren Bedeutung, da sie sich schon lange professi-

onell sowohl theoretisch wie praktisch mit Friedensmissionen befassen. 

So ist es nicht verwunderlich, dass christliche Organisationen seit den Zeiten der Friedensbe-

wegung eine Professionalisierung der Friedensarbeit auch mit staatlicher Unterstützung und 

Finanzierung forderten und damit auch die Diskussion um die Schaffung eines ZFD ins Rol-

len brachten. Mitte der 90er Jahre konkretisierten sich diese Vorstellungen, als auf Initiative 

der Evangelischen Kirche Brandenburg, Pax Christi und der Bischöfe Josef Spital und Wolf-

gang Huber ein Konzeptpapier zur Diskussion entwickelt wurde, das als Vorlage für die frak-

tionsübergreifende Bundestagsinitiatve zur Gründung des ZFD 1994/95 diente. Aus der prak-

tischen Erfahrung der Diakone und christlichen EH flossen später auch viele Anregungen in 

die Konzeption von Ausbildungsinhalten für Fachkräfte im ZFD ein. Die Evangelische Kirche 
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Deutschlands (EKD) setzte 1996 die Arbeitsgruppe „Zur Zukunft christlicher Friedensdiens-

te“ ein, die sich mit den praktischen Möglichkeiten der Friedensförderung im Rahmen der 

diakonischen Arbeit befasste. 

Seit 1995 existiert die Kontaktstelle für ökumenische Dienste in Deutschland, die im Rahmen 

eines sog. „Schalomdiakonats“ Freiwillige für einen befristeten Einsatz in kirchlichen Projek-

ten in Krisengebieten auf der ganzen Welt ausbildet und vor Ort begleitet. Diese Arbeit fällt 

jedoch nicht zusammen mit der Entsendung von Fachkräften des ZFD durch die christlichen 

Entsenderorganisationen DÜ oder Eirene, die ihre MitarbeiterInnen nach den Regeln des 

Entwicklungshelfer-Gesetzes beschäftigen und von den ZDF-Mitteln des BMZ profitieren. 

Übersicht über die Akteure im ZFD 

Typ Organisation 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung BMZ 

 
staatlich 

Auswärtiges Amt AA 
Deutscher Entwicklungsdienst DED 
Weltfriedensdienst WFD 
Dienste in Übersee DÜ 
Eirene Internationaler Christlicher Friedensdienst 
Christliche Fachkräfte International CFI 

 
Entsendedienste 
(Mitglieder der 
Arbeitsgemein-

schaft der Dienste 
AgdD) Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe AGEH 

Forum ZFD  

Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden AGDF 

 
NRO 

Plattform ZFD 

Pax Christi (katholisch) 

Misereor (katholisch) 

 
Kirchliche Organi-

sationen Justitia et Pax (katholisch) 
  

                                                                                                                                                   
20 Erl, Willi: Zwischen Vision und Wirklichkeit – Das FZFD und sein Anspruch, E+Z 3/1999 


